




Qualität ist unser Versprechen. Dies soll nicht nur  
für unsere Produkte gelten, sondern auch für 
unseren Garantie-Service. Daher haben wir unser 
Reklamationsmanagement so strukturiert, dass wir 
Sie im Falle eines Falles schnell benachrichtigen 
und berechtigte Garantieansprüche reibungslos 
erfüllen können.

Sobald die beanstandeten Teile bei RUVILLE ein-
gehen, erfolgt schnellstmöglich unsere messtech-
nische Beurteilung.

Das Ergebnis dieser Prüfung erhalten Sie per Fax 
oder E-Mail, um das Resultat umgehend weiterleiten 
zu können.

Der detaillierte Prüfbericht wird dann auf dem Post-
weg oder mit einer E-Mail zugestellt. 

GARANTIE

JEDER FALL  
IST UNS EIN  
ANLIEGEN. 

Der Transportweg der Garantieteile erfolgt von der 
Werkstatt über den Einzelhandel an den Großhandel. 
Anschließend werden sie von der 1. Vertriebsebene 
an RUVILLE zur Prüfung weitergeleitet. 

Um Transportzeiten und -wege zu verkürzen, 
kann der Großhandel die Teile direkt an RUVILLE 
senden. Die schnellstmögliche Bearbeitung und 
ein detaillierter Prüfbericht sorgen für die rasche 
Klärung des Schadenfalles.

BEARBEITUNG

EIN TRANSPARENTER PROZESS

Die nachstehende Garantie wird gegenüber dem Abnehmer der Egon 
von Ruville GmbH (nachstehend „RUVILLE“ genannt) nach Maßgabe 
folgender Bestimmungen gewährt. Die in dieser Garantie genannten 
Ansprüche werden neben und unabhängig von den nach Maßgabe  
der Verkaufs- und Lieferbedingungen von RUVILLE bestehenden 
gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen eingeräumt. Etwaige  
Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt.

§1: RUVILLE garantiert die dem jeweiligen Stand der Technik im 
Zeitpunkt der Herstellung des Kaufgegenstandes entsprechende 
Fehlerfreiheit in Werkstoff und Werkarbeit. Natürlicher Verschleiß sowie 
Produkte, die in motorsportlichen Wettbewerben eingesetzt werden, 
sind von den Garantieleistungen ausgeschlossen.

Die Verletzung von Einbau-, Wartungs- oder Bedienungsvorschriften,  
fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, unsachgemäße oder 
ungeeignete Verwendung, sowie von dem Abnehmer oder von Dritten 
vorgenommene Eingriffe in den Kaufgegenstand befreien RUVILLE 
von ihrer Garantieverpflichtung, es sei denn, der Endkunde oder der 
Abnehmer weist nach, dass die vorgenannten Umstände den aufge- 
tretenen Mangel nicht verursacht haben. Die Garantieverpflichtung 
gilt nicht für solche aufgetretenen Mängel, die der Endkunde nicht 
unverzüglich angezeigt hat.

§2: Die Garantie gilt für Mängel, die in den nachfolgend genannten 
Zeiträumen auftreten (Garantiefrist): Auf Riementriebkomponenten 
gewährt RUVILLE 2 Jahre Garantie, sofern die von dem jeweiligen 
Fahrzeughersteller empfohlene Prüf- und Wechselintervalle nachweis-
lich beachtet wurden. Auf Radlager, Nockenwellen und Ventiltrieb-
komponenten werden 2 Jahre Garantie gewährt ohne Kilometer
begrenzung. Bei Wasserpumpen endet die Garantie nach Ablauf 
von 2 Jahren oder bei Erreichung einer Laufleistung von 60.000 km, je 
nachdem, welches Ereignis zuerst eintritt. Für alle weiteren Produktlinien 
endet die Garantie nach Ablauf von 2 Jahren oder bei Erreichung einer 
Laufleistung 40.000 km, je nachdem, welches Ereignis früher eintritt.

Die Garantiefrist beginnt mit Übergabe des Kaufgegenstandes an 
den Endkunden. Erwirbt der Endkunde den Kaufgegenstand aufgrund 
eines Werklieferungsvertrages mit einer Werkstätte, so beginnt die 
Garantiefrist mit Übergabe des Fahrzeuges, in dem der Kaufgegen-
stand montiert ist, an den Endkunden.

Soweit nicht im Gesetz zwingend eine Verlängerungsfrist bestimmt ist, 
verjähren Garantieansprüche 12 Monate nach Einbau des Liefergegen-
standes in das Fahrzeug des Endkunden, spätestens jedoch 36 
Monate nach Lieferung des Kaufgegenstandes. Der Einbauzeitpunkt 
ist, soweit zumutbar, durch eine Kopie der Originalrechnung nach- 
zuweisen.

§3: Die Verpflichtungen von RUVILLE aus dieser Garantie beschränken 
sich auf Nachbesserung oder Ersatzlieferung sowie ggf. Erstattung 
von Abschleppkosten nach Maßgabe nachstehenden Absatzes 3 
dieses §3. RUVILLE trägt die zur Nachbesserung oder im Falle der 
Ersatzlieferung für den Aus- und Einbau erforderlichen Lohn- und 
Materialkosten.

Weitergehende Ansprüche, insbesondere Ansprüche auf Mietwagen, 
Ausfallzeit, Verdienstausfall, sind ausgeschlossen. Ansprüche auf 
Ersatz von Folgeschäden sind ebenfalls ausgeschlossen, soweit  
RUVILLE nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen wird.

Gegebenenfalls tatsächlich angefallene Abschleppkosten werden 
einmalig bis zu einem Maximalbetrag von 350,– Euro (inkl. MwSt.) 
gegen Vorlage einer nachprüfbaren Rechnung erstattet. Ist der 
Endkunde eine juristische Person des öffentlichen Rechts, ein 
öffentlich rechtliches Sondervermögen oder ein Kaufmann, bei dem 
der Kaufgegenstand zum Betrieb seines Handelsgewerbes gehört,  
so werden Abschleppkosten von RUVILLE nicht übernommen.

Verpflichtungsbedingungen

Garantiebestimmungen.

Werkstatt

Einzelhändler

2. Vertriebsebene

Großhändler

Detaillierter Prüfbericht

Teile-Rücksendung oder Gutschrift

1. Vertriebsebene

Werksvertreter

GARANTIEBEARBEITUNG

Messtechnische Prüfung,
Prüfergebnis per Fax oder E-Mail an 
1. Vertriebsebene oder Großhandel

2 Jahre Garantie



Qualität ist unser Versprechen. Dies soll nicht nur  
für unsere Produkte gelten, sondern auch für 
unseren Garantie-Service. Daher haben wir unser 
Reklamationsmanagement so strukturiert, dass wir 
Sie im Falle eines Falles schnell benachrichtigen 
und berechtigte Garantieansprüche reibungslos 
erfüllen können.

Sobald die beanstandeten Teile bei RUVILLE ein-
gehen, erfolgt schnellstmöglich unsere messtech-
nische Beurteilung.

Das Ergebnis dieser Prüfung erhalten Sie per Fax 
oder E-Mail, um das Resultat umgehend weiterleiten 
zu können.

Der detaillierte Prüfbericht wird dann auf dem Post-
weg oder mit einer E-Mail zugestellt. 

GARANTIE

JEDER FALL  
IST UNS EIN  
ANLIEGEN. 

Der Transportweg der Garantieteile erfolgt von der 
Werkstatt über den Einzelhandel an den Großhandel. 
Anschließend werden sie von der 1. Vertriebsebene 
an RUVILLE zur Prüfung weitergeleitet. 

Um Transportzeiten und -wege zu verkürzen, 
kann der Großhandel die Teile direkt an RUVILLE 
senden. Die schnellstmögliche Bearbeitung und 
ein detaillierter Prüfbericht sorgen für die rasche 
Klärung des Schadenfalles.

BEARBEITUNG

EIN TRANSPARENTER PROZESS

Die nachstehende Garantie wird gegenüber dem Abnehmer der Egon 
von Ruville GmbH (nachstehend „RUVILLE“ genannt) nach Maßgabe 
folgender Bestimmungen gewährt. Die in dieser Garantie genannten 
Ansprüche werden neben und unabhängig von den nach Maßgabe  
der Verkaufs- und Lieferbedingungen von RUVILLE bestehenden 
gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen eingeräumt. Etwaige  
Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt.

§1: RUVILLE garantiert die dem jeweiligen Stand der Technik im 
Zeitpunkt der Herstellung des Kaufgegenstandes entsprechende 
Fehlerfreiheit in Werkstoff und Werkarbeit. Natürlicher Verschleiß sowie 
Produkte, die in motorsportlichen Wettbewerben eingesetzt werden, 
sind von den Garantieleistungen ausgeschlossen.

Die Verletzung von Einbau-, Wartungs- oder Bedienungsvorschriften,  
fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, unsachgemäße oder 
ungeeignete Verwendung, sowie von dem Abnehmer oder von Dritten 
vorgenommene Eingriffe in den Kaufgegenstand befreien RUVILLE 
von ihrer Garantieverpflichtung, es sei denn, der Endkunde oder der 
Abnehmer weist nach, dass die vorgenannten Umstände den aufge- 
tretenen Mangel nicht verursacht haben. Die Garantieverpflichtung 
gilt nicht für solche aufgetretenen Mängel, die der Endkunde nicht 
unverzüglich angezeigt hat.

§2: Die Garantie gilt für Mängel, die in den nachfolgend genannten 
Zeiträumen auftreten (Garantiefrist): Auf Riementriebkomponenten 
gewährt RUVILLE 2 Jahre Garantie, sofern die von dem jeweiligen 
Fahrzeughersteller empfohlene Prüf- und Wechselintervalle nachweis-
lich beachtet wurden. Auf Radlager, Nockenwellen und Ventiltrieb-
komponenten werden 2 Jahre Garantie gewährt ohne Kilometer
begrenzung. Bei Wasserpumpen endet die Garantie nach Ablauf 
von 2 Jahren oder bei Erreichung einer Laufleistung von 60.000 km, je 
nachdem, welches Ereignis zuerst eintritt. Für alle weiteren Produktlinien 
endet die Garantie nach Ablauf von 2 Jahren oder bei Erreichung einer 
Laufleistung 40.000 km, je nachdem, welches Ereignis früher eintritt.

Die Garantiefrist beginnt mit Übergabe des Kaufgegenstandes an 
den Endkunden. Erwirbt der Endkunde den Kaufgegenstand aufgrund 
eines Werklieferungsvertrages mit einer Werkstätte, so beginnt die 
Garantiefrist mit Übergabe des Fahrzeuges, in dem der Kaufgegen-
stand montiert ist, an den Endkunden.

Soweit nicht im Gesetz zwingend eine Verlängerungsfrist bestimmt ist, 
verjähren Garantieansprüche 12 Monate nach Einbau des Liefergegen-
standes in das Fahrzeug des Endkunden, spätestens jedoch 36 
Monate nach Lieferung des Kaufgegenstandes. Der Einbauzeitpunkt 
ist, soweit zumutbar, durch eine Kopie der Originalrechnung nach- 
zuweisen.

§3: Die Verpflichtungen von RUVILLE aus dieser Garantie beschränken 
sich auf Nachbesserung oder Ersatzlieferung sowie ggf. Erstattung 
von Abschleppkosten nach Maßgabe nachstehenden Absatzes 3 
dieses §3. RUVILLE trägt die zur Nachbesserung oder im Falle der 
Ersatzlieferung für den Aus- und Einbau erforderlichen Lohn- und 
Materialkosten.

Weitergehende Ansprüche, insbesondere Ansprüche auf Mietwagen, 
Ausfallzeit, Verdienstausfall, sind ausgeschlossen. Ansprüche auf 
Ersatz von Folgeschäden sind ebenfalls ausgeschlossen, soweit  
RUVILLE nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen wird.

Gegebenenfalls tatsächlich angefallene Abschleppkosten werden 
einmalig bis zu einem Maximalbetrag von 350,– Euro (inkl. MwSt.) 
gegen Vorlage einer nachprüfbaren Rechnung erstattet. Ist der 
Endkunde eine juristische Person des öffentlichen Rechts, ein 
öffentlich rechtliches Sondervermögen oder ein Kaufmann, bei dem 
der Kaufgegenstand zum Betrieb seines Handelsgewerbes gehört,  
so werden Abschleppkosten von RUVILLE nicht übernommen.

Verpflichtungsbedingungen

Garantiebestimmungen.

Werkstatt

Einzelhändler

2. Vertriebsebene

Großhändler

Detaillierter Prüfbericht

Teile-Rücksendung oder Gutschrift

1. Vertriebsebene

Werksvertreter

GARANTIEBEARBEITUNG

Messtechnische Prüfung,
Prüfergebnis per Fax oder E-Mail an 
1. Vertriebsebene oder Großhandel

2 Jahre Garantie



Motor | Fahrwerk | Service

Garantie-Service

Garantiert gut.Lieferadresse:
EGON VON RUVILLE GmbH

Billbrookdeich 112
22113 Hamburg

Deutschland
Tel. +49 40 73344-541

Fax +49 40 40 73344-538
info@ruville.de
www.ruville.de

GARANTIE

SICHERHEIT FÜR ALLE.
Im Rahmen der umseitig genannten Garantiebestimmungen  

gibt RUVILLE auf alle seine Produkte 2 Jahre Garantie.*

Senden Sie die Garantieteile mit einem vollständig 
ausgefüllten Garantieantrag frei Haus an RUVILLE. 
Unsere Adresse finden Sie auf der Rückseite dieses 
Prospekts.

Bitte beachten Sie: Mit dem komplett ausgefüllten 
Garantieantrag vermeiden Sie Rückfragen und 
beschleunigen die Bearbeitung Ihres Antrags. 

Wird Ihr Garantiefall anerkannt, werden Ma-
terial-, Montage- und Frachtkosten erstattet.

Die Garantiegutschrift erfolgt auf dem offiziellen Ver-
triebsweg. Ebenso erfolgt die Rücksendung der nicht 
anerkannten Teile auf dem offiziellen Vertriebsweg.
In Verbindung mit einem anerkannten Garantie-
fall erstattet RUVILLE Materialkosten sowie die 

Montagekosten, sofern diese mit einer Original-
rechnung oder einer Kopie derselben belegt sind.** 
Ebenso werden Frachtkosten nach Vorlage eines 
Beleges erstattet.

EINSENDUNG

EIN- UND RÜCKSENDUNG  
DER TEILE. 

Gründe für die Nicht-Anerkennung  
von Garantiefällen: 

	 Der Einbau wurde nicht durch geschultes  
	 Fachpersonal vorgenommen

	 Ein Handling- oder Einbaufehler liegt vor
	 Als Ursache wurde Verschmutzung  

	 festgestellt 
	 Das Produktumfeld war fehlerhaft
	 Die Teilezuordnung war falsch
	 Andere, nicht auf das Produkt  

	 zurückzuführende Gründe

**Grundlage bilden die Vorgabezeiten der Fahrzeughersteller und DAT. *Im Produktbereich Riementriebkomponenten sind die Prüf- und Wechselintervalle der Fahrzeughersteller zu beachten.
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